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nach Neukaledonien einzuladen, die aus Vertretern von Län-
dern der pazifischen Region bestehen könnte;

6. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalse-
kretär Informationen über die politische, wirtschaftliche und
soziale Situation Neukaledoniens zu übermitteln;

7. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, im
Interesse aller Einwohner Neukaledoniens und unter Zugrun-
delegung des positiven Ergebnisses der Überprüfung der Ab-
kommen von Matignon und Nouméa ihren Dialog im Geiste
des Einvernehmens fortzuführen;

8. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin für ei-
nen Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis
hin zu einem Akt der Selbstbestimmung einzutreten, der alle
Wahlmöglichkeiten eröffnet und der die Rechte aller Neukale-
donier schützt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist der Ab-
kommen von Matignon und Nouméa, die auf dem Grundsatz
aufbauen, daß es Sache der Einwohner Neukaledoniens ist, zu
entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen;

9. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen worden sind,
um die Wirtschaft Neukaledoniens in allen Bereichen zu stär-
ken und zu diversifizieren, und befürwortet weitere derartige
Maßnahmen im Einklang mit dem Geist der Abkommen von
Matignon und Nouméa;

10. begrüßt außerdem die Bedeutung, die die Vertrags-
parteien der Abkommen von Matignon und Nouméa größeren
Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäfti-
gung, Ausbildung, Bildung und Gesundheitsfürsorge in Neu-
kaledonien beimessen;

11. anerkennt den Beitrag, den das Melanesische Kultur-
zentrum zum Schutz der einheimischen Kultur von Neukaledo-
nien leistet;

12. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum
Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoniens, namentlich
von der Operation "Zonéco", deren Auftrag darin besteht, die
Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledoni-
ens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren;

13. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neuka-
ledonien und den Völkern des Südpazifiks sowie die positiven
Maßnahmen, welche die französischen Behörden und die Pro-
vinzbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Ausbau dieser
Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der Entwicklung
engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern des Südpazifi-
schen Forums;

14. begrüßt in diesem Zusammenhang insbesondere die
Besuche auf hoher Ebene, welche Delegationen aus Ländern
des pazifischen Raums Neukaledonien auch weiterhin abstat-
ten, sowie die Besuche auf hoher Ebene von Delegationen aus
Neukaledonien in Mitgliedsländern des Südpazifischen Fo-
rums;

15. beschließt, den Prozeß, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien zu
entfalten beginnt, fortlaufend zu überprüfen;

16. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung dieser
Frage auf seiner nächsten Tagung fortzusetzen und der Gene-
ralversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung darüber
Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/66. Tokelau-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Tokelau-Frage,

nach Prüfung des die Tokelau-Frage betreffenden Kapitels
im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker96,

erinnernd an die von der Ulu-o-Tokelau (höchste Behörde
Tokelaus) am 30. Juli 1994 abgegebene feierliche Erklärung
über den künftigen Status Tokelaus, wonach in Tokelau ein
Selbstbestimmungsvorgang und die Konstituierung Tokelaus
als Hoheitsgebiet mit Selbstregierung aktiv geprüft würden und
Tokelau gegenwärtig einen Status der freien Assoziierung mit
Neuseeland vorziehen würde,

sowie erinnernd an ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie an alle
diese Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüs-
se der Vereinten Nationen, darunter insbesondere die Resolu-
tion 52/77 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1997,

ferner erinnernd an die Bedeutung, die in der feierlichen
Erklärung den Bedingungen der beabsichtigten Beziehung To-
kelaus zu Neuseeland in Form einer freien Assoziierung bei-
gemessen wird, namentlich die Erwartung, daß die Art der Hil-
fe, die Tokelau bei der Förderung des Wohlergehens seiner
Bevölkerung und ebenso seiner externen Interessen von Neu-
seeland weiterhin erwarten könnte, im Rahmen dieser Bezie-
hung klar festgelegt würde,

mit Genugtuung über die weiterhin beispielhafte Zusam-
menarbeit der Verwaltungsmacht Neuseeland hinsichtlich der
Tätigkeit des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker im Zusammenhang mit Toke-
lau sowie über ihre Bereitschaft, Besuchsdelegationen der Ver-
einten Nationen Zugang zu dem Hoheitsgebiet zu gestatten,

96 A/53/23 (Teil VII), Kap. XI. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.
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sowie mit Genugtuung über den Beitrag, den Neuseeland
gemeinsam mit den Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
dem Entwicklungsprogramm und der Internationalen Fernmel-
deunion, zur Entwicklung Tokelaus leistet,

daran erinnernd, daß 1994 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen nach Tokelau entsandt worden ist,

in Anbetracht dessen, daß Tokelau als kleines Inselgebiet
die Lage der meisten noch verbleibenden Gebiete ohne Selbst-
regierung veranschaulicht,

sowie in Anbetracht dessen, daß Tokelau als Beispiel einer
erfolgreichen Entkolonialisierung für die Vereinten Nationen
zu einem Zeitpunkt, in dem sie bestrebt sind, ihre Entkolo-
nialisierungstätigkeit abzuschließen, von großer Bedeutung ist,

1. stellt fest, daß Tokelau nach wie vor entschlossen für
die Erlangung der Selbstregierung und einen Selbstbestim-
mungsvorgang eintritt, der ihm einen Status geben würde, der
mit den in Grundsatz VI der Anlage zur Resolution 1541 (XV)
der Generalversammlung vom 15. Dezember 1960 enthaltenen
Möglichkeiten für den künftigen Status für Gebiete ohne
Selbstregierung im Einklang stünde;

2. stellt außerdem fest, daß Tokelau selbst bestimmen
möchte, wie schnell es auf einen Selbstbestimmungsvorgang
hinarbeiten will;

3. spricht Tokelau ihre Anerkennung aus für die Bemü-
hungen, die es unternimmt, um einen eigenen verfassungsmäßi-
gen Kurs zu verfolgen, der seine einzigartigen Traditionen und
sein Umfeld berücksichtigt;

4. spricht Tokelau außerdem ihre Anerkennung dafür
aus, daß es auf der Grundlage einer breiten Befragung seiner
Bevölkerung Initiativen ergreift und Bemühungen unternimmt,
um ein wahres "Parlament von Tokelau" zu errichten, und an-
erkennt dabei die Rolle des Dorfes als Grundbaustein Tokelaus
sowie die Notwendigkeit, die Grundlagen einer nationalen
Selbstregierung weiter zu verstärken;

5. stellt fest, daß den allgemeineren Fragen der Regie-
rungs- und Verwaltungsführung Aufmerksamkeit geschenkt
wird, namentlich auch den Anstrengungen, die Tokelau unter-
nimmt, um eine klare örtliche Verantwortungs- und Rechen-
schaftshierarchie auf nationaler und dörflicher Verwaltungs-
ebene festzulegen;

6. nimmt Kenntnis davon, daß Tokelau im Benehmen mit
der Regierung Neuseelands den Wunsch geäußert hat, die Ver-
antwortung für den öffentlichen Dienst von Tokelau zu über-
nehmen, und daß die Regierung Neuseelands gewillt ist, die
notwendigen gesetzlichen Änderungen vorzunehmen, was er-
kennen läßt, daß sie auf dem Wege der Abtretung dieses Ver-
waltungsbereichs, der die Interessen aller Tokelauer betrifft,
bereits ein erhebliches Stück vorangekommen ist;

7. anerkennt, daß Tokelau entsprechende Zusicherungen
gegeben werden müssen, da die örtlichen Ressourcen nicht aus-
reichen, um der materiellen Dimension der Selbstbestimmung
gerecht zu werden, und daß die externen Partner Tokelaus To-
kelau nach wie vor dabei behilflich sein müssen, seinen
Wunsch nach Eigenständigkeit soweit wie möglich mit seinem
Bedarf an Auslandshilfe in Einklang zu bringen;

8. begrüßt die Zusicherungen der Regierung Neusee-
lands, daß sie ihre Verpflichtungen gegenüber den Vereinten
Nationen im Hinblick auf Tokelau erfüllen und den frei zum
Ausdruck gebrachten Wünschen der Bevölkerung von Tokelau
im Hinblick auf seinen künftigen Status nachkommen wird;

9. bittet die Verwaltungsmacht und die Organisationen
der Vereinten Nationen, die soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung Tokelaus auch künftig zu unterstützen;

10. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer vier-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/67. Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas,
Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der
Kaimaninseln, Guams, Montserrats, Pitcairns,
St. Helenas, der Turks- und Caicosinseln und der
Amerikanischen Jungferninseln

A

ALLGEMEINES

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Fragen Amerikanisch-Samoas, An-
guillas, Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der Kaiman-
inseln, Guams, Montserrats, Pitcairns, St. Helenas, der Turks-
und Caicosinseln und der Amerikanischen Jungferninseln, im
folgenden als "Hoheitsgebiete" bezeichnet,

nach Prüfung der entsprechenden Kapitel im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker97,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle diese
Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen, darunter insbesondere die Resolutionen,

97 A/53/23 (Teil VI), Kap. X und A/53/23 (Teil VIII), Kap. XII. Der endgülti-
ge Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Drei-
undfünfzigste Tagung, Beilage 23.




